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Anhang III .

Zuſammenſtellung

der

bei Prüfung von Schuld - und Pfandurkunden zu beobachtenden Vorſchriften .

Zu F. 21 der Verwaltungsinſtruktion .

§. 4.

Jede Schuld - und Pfandurkunde ( Obligation ) muß nah der Verordnung Groh -

herzoglichen Juſtizminiſteriums vom 8. Juni 1830 , Regierungsblatt Nr . IX . ausgefertigt und

mit der Doppelſchrift ( dem Duplikate ) des betreffenden Pfandbuchsauszuges verſehen

ſein , um aus dieſem entnehmen zu können , ob die Pfandurkunde neben der richtigen Be —

zeichnung des Darleihers , ſowohl in Bezug auf die Perſon des Anleihers als auf die

Größe des Darleihkapitals , den Zinsfuß , die Verſicherungsgegenſtände ( Pfandob —
jekte) und deren pfandgerichtlichen Werthanſchlag mit dem Pfandbuchseintrage
beziehungsweiſe Auszuge genau übereinſtimmt .

§. 2.

Sowohl der Pfandbuchsauszug als die Schuld - und Pfandurkunde
muß enthalten :

a) Namen , Stand oder Gewerbe und Wohnort des Schuldners ;

b) ob derſelbe großjährig , ledigen Standes oder verheirathet ift , auch ob er in aa . zweiter
oder in ſpäterer Ehe lebt ;

c) die Darleihensſumme in Worten ausgedrückt ;
d) den Zinsfuß , den Zinsanfangs⸗ ) und Verfalltag ;

) Der Zinsanfangstag iſt jedesmal in de m Kapitalzuſageſchein ausdrücklich anzubedingen .
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e) den Band und die Blattſeite ( Folio ) des Pfandbuches , worin beziehungsweiſe worauf , ſo⸗

dann die Nummer unter welcher der Eintrag der zu Unterpfand beſtellten Liegenſchaften

geſchehen oder enthalten iſt ;
f ) ſämmtliche Verſicherungsgegenſtände ( Pfandobjekte ) mit Angabe des gewährgerichtlichen An⸗

ſchlages von jedem Stück , bei Hofgütern nach den verſchiedenen Kulturarten ; ( Bei

Gebäulichkeiten iſt auch noch der Brandverſicherungsanſchlag bei —

zuſetzen . )
g) die Angabe , unter welcher Nummer jeder einzelne Verſicherungsgegenſtand ( Grundſtück

oder Gebäude ) zum Beweis des rechtmäßigen Beſitzes auf den Namen des Kapitalaufnehmers

als des Eigenthümers im Urbar , Grund - oder Kauf - und Tauſchbuch eingetragen worden

iſt , und ob der Kapitalaufnehmer die Verpfändungsgegenſtände oder einzelne derſelben nicht

unter auflöſenden Bedingungen , z. B. durch widerrufliche oder belaſtete Schenkung oder

Vermögensübergabe erworben hat ;

h) ob auf den verpfändeten Gütern Bodenzinſe , Gülten oder Ablöſungskapitalien von ſolchen
oder aber aus früheren Zehntrechten haften und von welchem Betrage ;

i) wenn der Kapitalaufnehmer verheirathet oder Wittwer iſt , ob die Verſicherungsgegenſtände
ehemännlich , eheweiblich oder ehegemeinſchaftlich ſind ;

K) die eigenhändige Unterſchrift des Kapitalaufnehmers und etwaiger Mitpfandgeber ;
1) den Namen und Wohnſitz des Darleihers .

- 3 .

Der Pfandbuchsauszug muß von dem geſammten Gemeinderath als Gewährgericht und

dem Rathſchreiber unterzeichnet , ſodann zur beſſern Beurkundung mit dem Dienſtſiegel ver⸗

ſehen ſein.

§. 4.

Die in der Pfandurkunde erforderliche Anerkennuung der Schuld durch eigenhändige
Unterſchrift des Kapitalaufnehmers beziehungsweiſe der Betheiligten muß von dem

Vorſtande des Großherzoglichen Amtsreviſorats mit Beidrückung des Dienſtſiegels (ſog. Trocken⸗

ſtempel ) * ) beurkundet ſein .

g5 :ò

Auf der letzten Seite der Schuld - und Pfandurkunde iſt der Empfang des Geldes

durch eigenhändige Unterſchrift des Kapitalaufnehmers mit Beifügung des Ortes , Jahres und

Tages der Auszahlung zu beſcheinigen , und es muß die Aechtheit dieſer Empfangsbeſcheinigung
entweder von dem Großherzoglichen Amtsreviſorate , einem Notar oder von dem Bürgermeiſteramte
unter Beidrückung des Dienſtſiegels beurkundet ſein .

) Bei Darleihen auf Gebäulichkeiten muß jedesmal der Platz , auf welchem dieſelben ſtehen ,

mitverpfändet werden . Daß ſolches geſchehen , iſt ſowohl im Pfandbuchs - Auszug als in Der Amtsreviſorats⸗

urkunde ausdrücklich zu erwähnen .

**) Verordnung Großherzoglichen Juſtizminiſteriums vom 3. Juli 1845 , Nr . 3774 , Notariatsblatt Nr . 32.
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§. 6.

Wenn der Kapitalaufnehmer , oder wenn es deren mehrere ſind , der eine oder andere nicht
ſchreiben kann , ſo muß die Aechtheit des Handzeichens im Pfandbuchsauszug durch das

Pfandgericht , jenes in der Schuld - und Pfandurkunde durch den Großherzoglichen
Amtsreviſor , endlich jenes über den Empfang des Kapitals durch das Großherzogliche
Amtsreviſorat , einen Notar oder das Bürgermeiſteramt unter Beidrückung des

Dienſtſiegels beglaubigt ) ſein .
a

In dem Pfandbuchsauszuge , ſowie in der Schuld - und Pfandurkunde ſelbſt muß die Heim—
zahlungsbedingung ( Amortiſationsklauſel ) enthalten ſein , wornach ſich der Schuldner aus —

drücklich , und zwar bei Vermeidung nochmaliger Zahlung verbindlich

macht , das ganze Kapital nur gegen Rückempfang der Pfandurkunde ſelbſt
oder gegen einen vom Katholiſchen Oberſtiftungsrathe ausgeſtellten Til —

gungs⸗ - ( Amortiſations - ) Schein abzutragen , Theilzahlungen aber bei Vermeidung
der gleichen Nachtheile jeweils nur gegen beſondere ſchriftliche Ermächtigung der

Stiftungskommiſſion zu leiſten .
( Vergleiche §. 23 der Verwaltungsinſtruktion . )

§. 8.

Wenn Eheleute ein Kapital aufnehmen , ſo hat die Frau in allen Fällen die

Sammtverbindlichkeit zu übernehmen , und zwar — wenn ehemännliche oder ehege —

meinſchaftliche Liegenſchaften oder Gebäulichkeiten verpfändet werden , unter Verzichtleiſtung auf

ihr geſetzliches Unterpfandsrecht ( ORS. 2121 ) zu Gunſten des darleihenden Fondes (LERS. 2180 ) .
Sowohl die Uebernahme der Sammtverbindlichkeit als die ebenerwähnte Verzichtleiſtung kann

nur mit Zuſtimmung oder Ermächtigung des Ehemannes geſchehen .
Wird die Erklärung der Uebernahme der Sammtverbindlichkeit durch die Ehefrau erſt am

Schluſſe der Pfandurkunde beigeſetzt , ſo iſt deren beſondere Unterzeichnung durch
die ſchuldneriſchen Eheleute und die Beglaubigung durch das Großherzogliche Amtsreviſorat

i
|

erforderlich .
| g. 9.

Zur Kapitalaufnahme durch eine Ehefrau in den Fällen de LNS . 219 , 224, 222 , 224

und 1427 iſt die bezirksamtliche “) Ermächtigung nothwendig , welch ' letztere unter Benennung
der ermächtigenden Behörde mit Datum und Nummer ſowohl im Pfandbuchsauszug als in der

Schuld⸗ und Pfandurkunde angeführt ſein muß .

§. 10 .

Lebt ein Ehegatte in zweiter oder ſpäterer Ehe oder im Wittwenſtande ,
ſo hat das Pfandgericht im Pfandbuchsauszuge zu beurkunden , daß entweder aus keiner der auf —

| ) Vergleiche Erläuterungsverfügungen Großherzoglichen Juſtizminiſteriums vom 6. und 17. Mär ; 1838 ,
| Nr . 1027 und 1243 , verkündet im Verordnungsblatt für den Seekreis vom Jahre 1838 , Nr . 13 und abgedruckt in

| Stoll ' s „Rechtspolizeiverwaltung “ zu §. 8, Seite 131 .

| ˙ ) Artikel 1 Ziffer 4 des Geſetzes vom 5. Juni 1860 , Regierungsblatt Seite 248 .
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gelösten Ehen Kinder vorhanden find , oder daß den vorhandenen Kindern ihre Unterpfands⸗ be⸗

ziehungsweiſe Vorzugsrechte in geſetzlicher Form auf andere Liegenſchaften beſchränkt +)

wurden , oder aber daß den Kindern keine Unterpfands⸗ und Vorzugsrechte an den zu Unterpfand

eingeſetzten Liegenſchaften zuſtehen . Dieſer letztere Fall iſt vorhanden , wenn entweder die Kinder

von dem verſtorbenen Ehetheile nichts ererbt haben, oder wenn dieſelben mit dem ihnen zugefallenen

Erbe gehörig ausgewieſen ſind .
S

Im Falle der geſchehenen Erbausweiſung der Kinder aus früherer Ehe

müſſen die Erbgleichſtellungsgelder entweder aus dem Darleihkapital berichtigt , oder aber mit

andern der darleihenden Stiftung nicht verpfändeten Liegenſchaften , beziehungsweiſe Ge⸗

bäulichkeiten verſichert werden . Soll keines von beiden geſchehen, ſo müſſen die volljährigen

rechtsfähigen Kinder für ſich auf ihre Anſprüche , an Stelle der minderjährigen ,

endmündigten oder an unbekannten Orten abweſenden Kinder aber deren Pfleger

oder Vormund mit obrigkeitlicher ) Exmächtigung zu Gunſten des darleihenden

Fondes auf ihr Vorzugs - oder Unterpfandsrecht verzichten und in die Kapital⸗

aufnahme einwilligen .

Ein ſolcher Verzicht iſt unter Vorlage der erforderlichen obrigkeitlichen Ermächtigung entweder

vor dem Pfandgericht oder vor dem Großherzoglichen Amtsreviſorat urkundlich “ ) auszuſprechen .

In dem einen Falle hat die verzichtende Perſon oder deren Gewalthaber ( Vormund ) den betref⸗

fenden Eintrag im Pfandbuch , in dem andern aber die Schuld - und Pfandurkunde

mit zu unterſchreiben .
§. 12 .

Im Pfandbuchsauszuge hat das Pfandgericht auf den Grund eines vom Waiſengericht

erhobenen Zeugniſſes zu beurkunden , ob der Anleiher , wenn er nämlich großjährig iſt , er

mag verheirathet oder ledigen Standes ſein, eine Pflegſchaft zu beſorgen habe , oder ob er

früher eine ſolche zu beſorgen hatte , ferner ob und welchen Betrag derſelbe in

eine früher verwaltete Pflegſchaft ſchuldet .

Iſt der Anleiher zur Zeit der Kapitalaufnahme noch Pfleger oder Vor⸗

mund , ſo hat er das auf ſeinem geſammten Liegenſchaftsvermögen haftende geſetzliche Unterpfands⸗

recht des Pfleglings oder Mündels ( LERS . 2120 ) mit obrigkeitlicher “) Genehmigung auf beſondere

Liegenſchaften beſchränken 1) zu laſſen , ſo daß der darleihende Fond gänzlich freie , d h.

weder mit Unterpfands⸗ noch Vorzugsrechten belaſtete Liegenſchaften zum Unterpfand erhält.

Wäre eine ſolche Beſchränkung in Ermangelung von weiterem Liegen⸗

ſchaftsvermögen unthu nlich , fo müßte mit obrigkeitlicher Genehmigung Namens der

Pflegſchaft auf das erſte Unterpfandsrecht zu Gunſten des darleihenden

Fondes verzichtet werden ( &RS. 2180 ) .

` 1) Vergleiche die Belehrung Großherzoglichen Juftizminifteriumg vom 8. April 1853 , Nr. 3138, verkündetdurch
das Verordnungsblatt für den Seekreis Nr . 9, für den Oberrheinkreis Nr . 13, für den Mittelrheinkreis Nr . 8, für

den Unterrheinkreis Nr . 7, auch im Notariatsblatt für 1853 , Nr . 22 und 23, — ſodann Artikel 1 Ziffer 7 des Ge⸗

ſetzes vom 5. Juni 1860 , Regierungsblatt Seite 248 .

8) d. h. bezirksamtlicher . Artikel 1 Ziffer 7 des Geſetzes vom 5, Juni 180 , Regierungsblatt Seite 248 .

**) Pergl . § . 33, 34 der Vollzugsverordnung zum Geſetz vom 5. Juni 1860 , Regbl . Nr . LXIII . S . 468/69 .

5 .
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Schuldet der Kapitalaufnehmer irgend etwas , z. B. wegen Receſſes in eine
frühere Pflegſchaft , ſo muß der deßfallſige Betrag entweder durch das Dar⸗
leihen ſelbſt , oder in anderer Weiſe unverzüglich getilgt , oder aber es muß der
Vorzugsgläubiger mit beſondern , keinen Gegenſtand der neuen Verpfän⸗
dung bildenden Grundſtücken oder Gebäulichkeiten ſicher geſtellt werden .

§. 13 .

Haften frühere Forderungen auf den für das neue Anleihen zu verpfändenden Gegen⸗
ſtänden ( Pfandobjekten ) , ſo ſind ſolche durch Vermittelung des Pfandgerichtes 3u
berichtigen ( §. 13 Abſatz 2 der Pfandſchreiberei⸗Inſtruktion ). In einem ſolchen Falle hat das
Pfandgericht dafür zu ſorgen , daß der frühere Gläubiger befriedigt , auch daß der betreffende
frühere Eintrag im Pfandbuch geſtrichen wird . Der Löſchu ngsſchein hierüber muß als
Beleg zur neuen Schuld⸗ und Pfandurkunde genommen werden .

Vergleiche Formular I. Ziffer 3 zu §. 27 der Verwaltungsinſtruktion .

§. 14 .

Haftet auf den Pfandſtücken ein Leibgedings⸗ , Nutznießungs - oder Wohnungs⸗
recht , ſo muß der Nutznießungs - oder Leibgedingsberechtigte auf das ihm zu⸗
ſtehende Pfand - und Vorzugsrecht mittelſt richterlicher ) Ermächtigung hiezu ( LRS . 2046 a) zu
Gunſten des Kapitalaufnehmers Verzicht leiſten .

Die Genehmigung des zu bezeichnenden Amtsgerxichtes iſt mit Datum und Nummer
ſowohl im Pfandbuchsauszug als in der öffentlichen Pfandurkunde genau anzugeben .
Die Genehmigungsverfügung ſelbſt behält das Pfandgericht als Beilage zum Pfandbuchseintrag .

§. 15 .

Gehören ſämmtliche Pfandſtücke , oder einige hievon zu einem Erb - oder Schupflehen ,
ſo iſt zu deren Verpfändung die Einwilligung des Obereigenthümers ( der lehens⸗
herrliche Conſens ) erforderlich . Dieſe Zuſtimmung muß in dem Pfandbuchsauszug ſowie in der
Schuld⸗ und Pfandurkunde genau angegeben ſein .

§. 16 .

Geſchieht die Kapitalaufnahme für eine Körperſchaft (3. B. für eine Gemeinde oder
Stiftung ) oder durch einen Pfleger für deſſen Pflegbefohlene ,ſo iſt die geſetzlich
vorgeſchriebene Ermächtigung hiezu mit Bezeichnung der genehmigenden Behörde unter Angabe
der Nummer und des Tages der Ermächtigungsverfügung oder des Protokolls ſowohl im Pfand⸗
buchsauszug als in der Pfandurkunde anzuführen .

) Artikel 3 des Geſetzes vom 5. Juni 1860 , Regierungsblatt Seite 249 , wornach die Amtsgerichte allenicht in Artikel 1 und 2 des Geſetzes genannten dur
freiwilligen Gerichtsbarkeit zu beſorgen haben .

ch das Landrecht den Gerichten überwieſenen Geſchäfte der
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§. 17 .

Einem öffentlichen Verrechner ( Staats - Stiftungs - oder Gemeinderech —
ner , auch den Rechnern der Standes - und Grundherren ) kann aus Stiftungen nur

in dem Falle ein Kapital dargeliehen werden , wenn entweder das nach LRS . 2121/22 der Dienſt⸗

herrſchaft zuſtehende allgemeine Unterpfandsrecht ( etwa wegen geſtellter beſonderer Kaution )
im Pfandbuche gar nicht eingetragen , oder aber wenn jenes Pfandrecht mit Genehmigung
der zuſtändigen Behörde auf beſtimmte Liegenſchaften des Rechners beſchränkt worden

iſt , ſo zwar , daß deſſen freies Liegenſchaftsvermögen für das angeſonnene Darleihen noch genü⸗

gende Sicherheit bietet .

Vergleiche Anmerkung t zu §. 10 und 12 der Zuſammenſtellung .

§. 18

Um die Stiftungen vor Verluſt zu bewahren , iſt bei jedem S in dem Zuſage⸗
oder Handſchein unter Anderem ausdrücklich anzubedingen , daß die Koſten ,

welche durch etwaige Betreibung der Kapitalforderung entſtehen , in einem je nach
der Größe letzterer zu beſtimmenden Betrage von 25 fl. bis 50 fl. veranſchlagt und hiefür
gleichfalls Unterpfandsrecht auf die wegen der Hauptforderung verpfän⸗
deten Liegenſchaften beſtellt werde .

Miniſterium des Innern vom 25. Januar 1856 und 7. Oktober 1856 , Nr . 12274 , Centralverordnungsblatt
Seite 41 und 131.

Bei Verweiſungen jeglicher durch Pfandrecht oder Vorzugsrecht ( LRS . 2103 Ziffer 1)

geſicherter Forderungen ( Kapitalien und Kaufſchillinge ) in Folge einer Gant⸗ oder

Zwangsverſteigerung , wodurch ein Wechſel in der Perſon des Schuldners eintritt , iſt der

Vorſicht wegen ein Eintrag in das Pfandbuch auf den Namen des neuen Schuldners

zu erwirken .

§. 20 .

Hinſichtlich der Zuſtändigkeit für Ertheilung der Pfandſtrichsbewilligungen
bleibt die landesherrliche Verordnung vom 12 . September 1833 ſammt dem dazu gehörigen For⸗

mular ( Regierungsblatt von 1833, Seite 202/3 ) auch für die Zukunft maaßgebend , nur mit dem

Unterſchiede , daß in den unter Abſatz 3 jener Verordnung aufgeführten Fällen anſtatt

der vormaligen Kirchen - Miniſterialſektion und der Großherzoglichen Kreisregierung dieſſeitige
Behörde die Pfandſtrichsbewilligung für katholiſch kirchliche Stiftungen zu ertheilen hat .

Karlsruhe , den 29 . Mai 1863 .

Katholiſcher Oberſtiftungsrath .

Ziegler .
Kraus .
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